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Die gesetzliche Rentenversicherung (RV) blickt auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück. Auch wenn 
sie sich den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen laufend anpassen muss und auch anpasst, 
ist sie – nicht zuletzt aufgrund ihrer langen Historie – in ihrer Ausgestaltung doch an vielen Stellen struktur­
konservativ. Das kann dazu führen, dass das Recht – tatsächlich oder scheinbar – an seine Grenzen stößt, wenn es 
darum geht, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen nachzuzeichnen. 

1. Vorbemerkungen

Ein traditioneller Aspekt der gesetzlichen RV ist ihre 
Anknüpfung an das Rechtsinstitut der Ehe, die vor 
allem im Hinblick auf die Hinterbliebenensicherung 
relevant ist1. Diese Anknüpfung spiegelt die gesell­
schaftlichen Verhältnisse jetzt und auch in den nächs­
ten Jahren noch angemessen wider. Auch wenn die 
Formen des Zusammenlebens aufgrund der gesell­
schaftlichen Veränderungen vielfälti­
ger geworden sind, stellen Ehe und 
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splittings ist ausführlich diskutiert 
worden3. Unabhängig davon erscheint dem Renten­
gesetzgeber, zum Teil auch den Gerichten, die An­
knüpfung an das formale Institut der Ehe sozial­
politisch schon heute in bestimmten Fallkonstellatio­
nen nicht mehr sachgerecht. An drei Beispielen soll 
dargestellt werden, welche Fragen sich daraus er­
geben. 

2. Grenzfragen

2.1 Versorgungsehe 

Offensichtlich ist die Verknüpfung von RV und Ehe 
bei der Gewährung von Witwen- und Witwerrenten. 
Eine Witwen- bzw. Witwerrente erhält nur, wer mit 
der bzw. dem Verstorbenen verheiratet war. Wer 
– auch über lange Zeit – in nichtehelicher Lebens­
gemeinschaft gelebt hat, ist nicht anspruchsberech­
tigt. 

Allerdings ist seit 2002 ein Anspruch auf eine Wit­
wen- bzw. Witwerrente grundsätzlich ausgeschlos­
sen, wenn die Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat. 
Der Gesetzgeber vermutet in diesem Fall, dass die 
Ehe nur oder überwiegend mit dem Zweck geschlos­
sen wurde, einen Anspruch auf Hinterbliebenenver­

sorgung zu begründen4. Die Vermutung kann wider­
legt werden, wenn die besonderen Umstände des Ein­
zelfalls5 gegen die gesetzliche Vermutung sprechen. 
Das ist eindeutig, wenn der Ehepartner zum Beispiel 
wenige Monate nach der Hochzeit bei einem Unfall 
stirbt oder plötzlich und unerwartet erkrankt. 

Es reicht aber der Rechtsprechung des Bundessozial­
gerichts (BSG) zufolge auch, dass neben dem Ver­

sorgungsgedanken andere, objektiv 
beweis- und nachvollziehbare Grün­

bliebene ein minderjähriges Kind der 
Verstorbenen erziehen oder erwarten7; die Eheschlie­
ßung hat dann auch den Zweck, das Kind zu versor­
gen. Dass ein Ehepartner bei der Heirat mit ungünsti­

1	 Das Rentenrecht stellt Ehe und eingetragene Lebenspartner­

schaft umfassend gleich (vgl. § 46 Abs. 4 SGB VI). Die nachfolgen­

den Ausführungen beziehen sich jeweils auch auf eingetragene 

Lebenspartnerschaften. 

2	 Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), Fachserie 1 Reihe 3, 

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Haushalte und Familien; 

etwa 20 % Alleinerziehende und etwa 10 % nichteheliche Lebens­

gemeinschaften. 

3	 Vgl. z.B. Beschluss des Petitionsausschusses des Deutschen 

Bundestags vom 18.11. 2015, Az.: Pet 3-17-11-8200-041157 

Reformvorschläge in der Sozialversicherung. 

4	 Vergleichbare Regelungen bestehen im Recht der gesetzlichen 

Unfallversicherung (vgl. § 65 Abs. 6 SGB VI), im Recht der Kriegs­

opferversorgung (vgl. § 38 Abs. 2 BVG) und im Beamtenver­

sorgungsrecht (vgl. § 19 Abs.1 Satz 2 Nr.1 BeamtVG und § 28 

BeamtVG). Das BSG hat die Verfassungsmäßigkeit der Regelung 

mit Urteil vom 5. 5. 2009 (Az.: B 13 R 55/08 R) bestätigt. 

5	 Zur Einzelfallprüfung vgl. BSG-Urteil vom 5. 5. 2009, Az.: B 13 R 

55/08 R, Rdnr. 24, 29. 

6	 Urteil des BSG vom 5. 5. 2009, Az.: B 13 R 55/08 R, Rdnr. 22 und 23. 

7	 Vgl. auch Urteil des LSG Hessen vom 17.11. 2006, Az.: L 5 R 19/06. 
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ger Verlaufsprognose schwer erkrankt ist, schließt 
den Nachweis nicht aus, dass aus anderen als aus 
Versorgungsgründen geheiratet wurde8. Dabei wird 
zum Teil danach unterschieden, ob vor der Kenntnis 
der Erkrankung eine konkrete oder nur eine all­
gemeine Heiratsabsicht bestand9. Die Dauer einer ge­
meinsamen Lebensführung oder die Dauer der Bezie­
hung kann ein Indiz für die Versorgungsehe sein, 
muss es aber nicht10. Die Tatsache, dass Hinterbliebe­
ne in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt allein zu 
bestreiten, ist für die Frage der Versorgungsehe uner­
heblich11. Auch steht es der Annahme einer Versor­
gungsehe nicht entgegen, wenn es Zweck der Heirat 
war, den Hinterbliebenen im Hinblick auf das Ableben 
des Versicherten mit privatrechtlichen (sprich: erb­

8	 Allerdings müssen insbesondere in diesem Fall die gegen die 

Versorgungsehe/Versorgungslebenspartnerschaft sprechenden 

Umstände umso gewichtiger sein, je offenkundiger und je 

lebensbedrohlicher die Krankheit bei Eheschließung/Begrün­

dung der Lebenspartnerschaft war. Mit dem Grad der Lebens­

bedrohlichkeit einer Krankheit und dem Grad der Offenkundig­

keit steigt der Grad des Zweifels an den zu beweisenden be­

sonderen Umständen (so auch Urteil des BSG vom 5. 5. 2009, 

Az.: B 13 R 55/08 R, Rdnr. 27). 

9	 LSG Schleswig-Holstein vom 11. 5. 2009, Az.: L 8 R 162/07; LSG 

Berlin vom 8. 4.1999, Az.: L 3 U 99/97. 

10	 Vgl. Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 31. 8. 2006, Az.: L 3 

R 1315/05, Urteile des LSG Hessen vom 17.11. 2006, Az.: L 5 R 

19/06, sowie vom 13.12. 2006, Az.: L 2 R 220/06, und Beschluss 

des BSG vom 15. 9. 2009, Az.: B 5 R 282/09 B, Rdnr.7. 

11	 Vgl. hierzu Urteile des LSG Hessen vom 17.11. 2006, Az.: L 5 R 

19/06, sowie des LSG Baden-Württemberg vom 15.12. 2006, 

Az.: L 4 R 3372/05. § 46 Abs. 2a SGB VI gilt nicht nur in Fällen 

des offenkundigen Versorgungsbedarfs (so ausdrücklich Urteil 

des LSG Hessen vom 17.11. 2006, Az.: L 5 R 19/06). 

12	 LSG Baden-Württemberg vom 12. 4. 2011, Az.: L 13 R 203/11; vgl. 

auch LSG Schleswig-Holstein vom 11. 5. 2009, Az.: L 8 R 162/07. 

13	 LSG Berlin-Brandenburg vom 17.7. 2008, Az.: L 8 R 583/08. 

14	 Am 31.12. 2014 wurden insgesamt 9 216 Erziehungsrenten (953 

an Männer und 8 263 an Frauen) gezahlt. Das macht an den ins­

gesamt gezahlten Renten wegen Todes (5 725 301) einen Anteil 

von etwa 0,16 % aus, im Verhältnis zu allen gezahlten Renten 

(25 341 895) einen Anteil von 0,04 %. 

15	 BT-Drucks.11/4124, S.164; Butzer, in: Ruland/Försterling, Ge­

meinschaftskommentar zum Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 

Rentenversicherung (GK-SGB VI), Stand: April 2009, § 47 Rdnr. 8. 

16	 § 47 Abs.1 SGB VI. 

17	 Bei Scheidungen im Beitrittsgebiet schließt § 243a Satz 1 

SGB VI einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente nach § 243 

SGB VI regelmäßig aus. Der im Beitrittsgebiet geschiedene 

Ehegatte hat in derartigen Fällen nach § 243a Satz 2 SGB VI 

Anspruch auf Erziehungsrente bei Erfüllung der sonstigen 

Voraussetzungen auch dann, wenn die Ehe vor dem 1.7.1977 

geschieden wurde. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 243a SGB VI 

vgl. Beschlüsse des BVerfG vom 2. 6. 2003, Az.: 1 BvR 789/96 

(SozR 4 – 2600 § 243a Nr.1), und vom 5.1. 2004, Az.: 1 BvR 936/97 

(SozR 4 – 2600 § 243a Nr. 2), sowie Bürgel/Klattenhoff, DRV 1992, 

S. 641 ff., und Bürgel/Klattenhoff, FuR 1993, S.127 ff. 

18	 Im Fall der Sorge für ein behindertes Kind besteht der Anspruch 

unabhängig vom Lebensalter des Kindes. 

19	 1. EheRG vom 14. 6.1976, BGBl. I S.1421, 1435, 1438, 1441; 

BT-Drucks.7/650, S. 225, 229; vgl. § 1265a RVO, § 42a AVG, 

§ 65a RKG. 

rechtlichen) Ansprüchen auszustatten, wenn an die 
Hinterbliebenenrente der gesetzlichen RV wegen de­
ren geringen Umfangs im konkreten Fall aber gar 
nicht gedacht wurde12. Andererseits ist der Wunsch, 
einen gemeinsamen Ehenamen zu führen, als aus­
reichend erachtet worden, um die Annahme einer 
Versorgungsehe zu widerlegen13. 

Das Dilemma liegt darin, dass das Recht grundsätz­
lich auf den formalen Akt der Eheschließung abstellt, 
Ehe dann aber nicht gleich Ehe sein lässt. Die Ehe hat 
traditionell schon immer auch dazu gedient, Ehepart­
ner und Kinder abzusichern. Unser Rechtssystem 
trägt dem z.B. durch Unterhaltsansprüche oder im 
Erbrecht umfassend Rechnung. Mit dem Institut der 
Versorgungsehe erlegt der Gesetzgeber der RV und 
nachgelagert den Gerichten die Pflicht auf, persön­
liche Beweggründe für die Eheschließung zu gewich­
ten. Hinterbliebene sind gezwungen, ihre Rechte in 
langwierigen Gerichtsverfahren einzuklagen. Die Er­
folgsaussichten einer Klage sind angesichts der diffe­
renzierten Rechtsprechung schwer zu kalkulieren. 

2.2 Erziehungsrente 

Einen weiteren Grenzfall stellt die Erziehungsrente 
dar. Sie ist mit ca. 9 200 Renten im bundesweiten 
Bestand ein „Exot“ unter den Renten wegen Todes14. 
Anders als die Witwen- und Witwerrente und die 
Waisenrente ist sie keine Rente aus abgeleitetem 
Recht, sondern errechnet sich aus den Versicherungs­
zeiten des Hinterbliebenen selbst15. 

Anspruch auf Erziehungsrente16 haben Versicherte 
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn ihre 
Ehe nach dem 30. 6.1977 geschieden17 und ihr ge­
schiedener Ehegatte gestorben ist, sie ein eigenes 
Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehegatten erzie­
hen, nicht wieder geheiratet und bis zum Tod des 
geschiedenen Ehegatten die allgemeine Wartezeit er­
füllt haben. Die Auslegung der Begriffe „Kinder“ und 
„Erziehung“ richtet sich bei Erziehungsrenten nach 
denselben Merkmalen, die für die große Witwen- und 
Witwerrente gelten. Sie erfasst damit auch Stief- und 
Pflegekinder, Enkel und Geschwister, die in den Haus­
halt der Erziehungsperson aufgenommen sind. Die 
Leistung wird gewährt, bis das Kind das 18. Lebens­
jahr vollendet hat18. 

Die Erziehungsrente wurde durch die Reform des 
Ehe- und Familienrechts mit Wirkung zum 1.7.1977 
eingeführt19. Mit dem 1977 eingeführten Versor­
gungsausgleich wurde geschiedenen Ehegatten eine 
gleichberechtigte Teilhabe an den während der Ehe 
erworbenen Versorgungsanwartschaften verschafft 
und eine eigenständige Versorgung gesichert, damit 
die Partner nicht noch Jahre nach der Scheidung 
wirtschaftlich aneinander gebunden bleiben. Der Ver­
sorgungsausgleich führte zu einem Wegfall der bis­
herigen Geschiedenenwitwen- bzw. Geschiedenen­
witwerrente, da mit der endgültigen Trennung der 
Versorgungsverhältnisse durch die hälftige Auf­
teilung der während der Ehe erworbenen Renten-
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anwartschaften kein Anlass mehr bestand, zusätzlich 
für Ehegatten scheidungsbedingte Rentenleistungen 
zu erbringen20. Allerdings bedingt der Versorgungs­
ausgleich, dass ein geschiedener Ehegatte erst bei Be­
willigung einer eigenen Rente, sei es wegen Erwerbs­
minderung oder wegen Alters, von den übertragenen 
Rentenanwartschaften profitiert. Um die über den 
Versorgungsausgleich grundsätzlich erreichte eigene 
Sicherung geschiedener und nicht wieder verheira­
teter Personen auch im Fall der Kindererziehung 
sicherzustellen, wurde die Erziehungsrente geschaf­
fen. Sie sollte – im Wege eines Lückenschlusses – die­
jenigen absichern, die wegen der Erziehung eines 
Kindes nicht erwerbstätig sein können und deren 
Unterhaltsanspruch gegen den früheren Partner 
durch dessen Tod weggefallen ist21. 

Die Rentenversicherungsträger (RV-Träger) gingen 
zunächst davon aus, dass eine Erziehungsrente nur 
zu gewähren war, wenn es sich bei dem zu erziehen­
den Kind um ein Kind des Verstorbenen handelte. 
Aufgrund der mit Urteilen vom 18.3.198322 und vom 
13. 4.198323 zur Rente an frühere Ehegatten und zur
Waisenrente ergangenen Rechtsprechung des BSG 
wurde die Erziehungsrente dann auch auf die Er­
ziehung von eigenen Kindern des überlebenden 
Elternteils ausgedehnt, ohne dass diese vom Ver­
storbenen abstammen mussten. 

Erziehungsrente erhält somit auch, wer ein Kind er­
zieht, das nicht von dem Verstorbenen abstammt, 
der mit dem Verstorbenen aber verheiratet war. 
Erziehungsrente erhält hingegen nicht, wer ein ge­
meinsames Kind erzieht, mit dem Verstorbenen aber 
nicht verheiratet war. Oder anders formuliert: Für 
den Rentenanspruch reicht die Erziehung sowohl 
gemeinsamer ehelicher als nicht gemeinsamer Kin­
der aus, nicht aber die Erziehung gemeinsamer nicht­
ehelicher Kinder. 

2009 ist der 1. Senat des Bayerischen Landessozialge­
richts (LSG) zu der Überzeugung gelangt, dass die 
Regelung zur Erziehungsrente verfassungswidrig 
sei24. Die Regelung benachteilige nichteheliche Kinder 
im Vergleich zu ehelichen Kindern und verstoße des­
halb gegen Art. 6 Abs. 5 Grundgesetz (GG). Zwar stehe 
der Anspruch auf Erziehungsrente nicht dem Kind, 
sondern der Erziehungsperson zu. Die aufgrund des 
fehlenden Anspruchs auf Erziehungsrente schlechte­
re finanzielle Situation der Erziehungsperson be­
nachteilige aber mittelbar auch das Kind. 

Das Bayerische LSG stützt seine Argumentation im 
Wesentlichen auf eine Entscheidung des Bundes­
verfassungsgerichts (BVerfG) vom 28. 2. 2007 zum 
Unterhaltsrecht25. Im Rahmen eines konkreten Nor­
menkontrollverfahrens hatte das BVerfG die Frage zu 
beurteilen, ob es mit Art. 6 Abs. 5 GG zu vereinbaren 
sei, bei einem wegen der Pflege oder Erziehung eines 
Kindes bestehenden Unterhaltsanspruch der Erzie­
hungsperson zeitlich danach zu differenzieren, ob ein 
geschiedener Ehegatte nach § 1570 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) oder ein Elternteil einer nichtehe­

lichen Lebensgemeinschaft nach § 1615l Abs. 2 Satz 3 
BGB anspruchsberechtigt ist. Gegenstand der ver­
fassungsrechtlichen Prüfung waren § 1570 BGB 
i.d. F. vom 1.1.2002 sowie § 1615l Abs.2 Satz 3 BGB, 
der durch das Kindschaftsreformgesetz (KindRG) vom 
16.12.199726 ergänzt wurde und mit Wirkung zum 
1.7.1998 in Kraft trat. Das BVerfG stellte fest, dass es 
gegen Art. 6 Abs. 5 GG verstößt, die Dauer eines 
Unterhaltsanspruchs, den der Gesetzgeber einem 
Elternteil wegen der Betreuung seines Kindes gegen 
den anderen Elternteil einräumt, für eheliche und 
nichteheliche Kinder unterschiedlich zu bestimmen. 
Unabhängig von der Art der Beziehung zwischen den 
Elternteilen hätten diese gegenüber ihren Kindern die 
gleiche Verantwortung. Nichteheliche Kinder dürften 
nicht dadurch schlechter gestellt werden, dass der 
erziehende Elternteil aufgrund einer zeitlich begrenz­
ten unterhaltsrechtlichen Absicherung früher einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen müsse und so dem Kind 
nicht im selben Umfang persönliche Zuwendung zu­
kommen lassen könne wie der erziehende Elternteil 
eines ehelichen Kindes. 

Weil der Erziehungsrente in erster Linie eine Unter­
haltsersatzfunktion zukomme, sei – so das Bayerische 
LSG – die verfassungsrechtliche Problemstellung im 
Wesentlichen dieselbe wie die vom BVerfG zum 
Unterhaltsrecht entschiedene. Rechtliche oder tat­
sächliche Unterschiede, die eine mittelbare Schlech­
terstellung nichtehelicher Kinder im Vergleich zu 
ehelichen Kindern rechtfertigen könnten, seien nicht 
ersichtlich. Insbesondere sei der Gesichtspunkt der 
nachehelichen Solidarität nicht dazu geeignet, die 
festgestellte Benachteiligung zu rechtfertigen. Das 
BVerfG habe diesen Gesichtspunkt auch in der Ent­
scheidung vom 28.2.2007 letztlich für unmaßgeblich 
befunden. 

Das BVerfG hat die Vorlage des Bayerischen LSG als 
unzulässig zurückgewiesen, weil nicht alle Anknüp­
fungspunkte einer möglichen Ungleichbehandlung 
betrachtet worden seien27. Die Klägerin des Aus­
gangsverfahrens hat die Berufung inzwischen zu­
rückgenommen, so dass es in diesem Verfahren 
weder zu einer abschließenden Entscheidung noch zu 
einem erneuten Vorlagebeschluss kommen wird. 

20	 BT-Drucks.7/650, S. 225; Köbl, in: Schulin, Handbuch des 

Sozialversicherungsrechts, Band III, Rentenversicherungsrecht 

1999, S. 698, § 28 Rdnr. 87; zur Verfassungsmäßigkeit des Fort­

falls der Geschiedenenwitwenrente vgl. BVerfGE 72, 141 (152). 

21	 BT-Drucks.7/650, S. 225. 

22	 BSGE 55, 22 ff. 

23	 SozR 2200 § 1268 Nr. 21. 

24	 Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bayerischen LSG 

vom 30. 9. 2009 (Az.: L 1 R 204/09). Die Klägerin des Ausgangs­

verfahrens war nie verheiratet und hat ein minderjähriges Kind, 

dessen Vater verstarb. 

25	 BVerfGE 118, 45 ff. 

26 BGBl. I S. 2942. 

27	 Vgl. Beschluss des BVerfG vom 2. 5. 2012, Az.: 1 BvL 20/09, 

BVerfGE 131, 1 ff. 
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Betrachtet man das Recht der Hinterbliebenensiche­
rung im Zusammenhang und im historischen Kontext, 
lässt sich verfassungsrechtlich rechtfertigen, dass 
einerseits § 47 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VI) die Erziehung gemeinsamer nichtehelicher 
Kinder der Erziehungsperson und des verstorbenen 
anderen Elternteils nicht für die Auslösung eines 
Anspruchs auf Erziehungsrente ausreichen lässt, 
andererseits aber die Erziehung nicht gemeinsamer 
Kinder dafür genügen kann. Wenn Renten wegen 
Todes – auch Erziehungsrenten – unabhängig von 
einer Eheschließung gewährt würden, müssten die 
RV-Träger in jedem Einzelfall prüfen, ob eine nicht­
eheliche Lebensgemeinschaft bestand. In den Fällen 
des § 47 SGB VI wäre außerdem zu ermitteln, ob die 
Lebensgemeinschaft aufgelöst wurde. Würde man 
– umgekehrt – § 47 SGB VI ausweiten und im Sinne
einer Typisierung auf einschränkende Voraussetzun­
gen – Eheschließung, Scheidung bzw. Trennung – ver­
zichten, um die Regelung praktisch handhabbar zu 
machen, würde der Versichertengemeinschaft der RV 
ein neues Risiko aufgebürdet, das sie bei einer sach­
gerechten Risikozuordnung nicht abdecken kann. 

Die gesetzliche RV ist auf die Absicherung der Lang­
lebigkeit und der Risiken der Erwerbsminderung und 
des Todes ausgerichtet. Über die Gewährung von Kin­
dererziehungsleistungen und die Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten trägt sie auch zum Aufbau 
einer eigenständigen rentenrechtlichen Absicherung 
von Erziehungspersonen bei. Auch kann die Tat­
sache, dass Kinder erzogen werden, in bestimmten 
Konstellationen die Höhe einer gewährten Rente be­
einflussen, z.B. indem statt einer kleinen eine große 
Witwen- bzw. Witwerrente gewährt wird. Punktuell 
berücksichtigt die RV damit die besondere Situation, 
die sich daraus ergibt, dass Möglichkeiten zur 
Erwerbstätigkeit aufgrund von Kindererziehung 
vorübergehend eingeschränkt sind. Eine umfassende 
Absicherung des Risikos, wegen Kindererziehung 
keine Erwerbstätigkeit ausüben zu können, gehört 
aber nicht zum Sicherungsziel der gesetzlichen RV. 
Die RV deckt nicht generell das Arbeitsmarktrisiko 
nicht verheirateter Kindererziehender ab und kann 
es bei einer sachgerechten Risikozuordnung auch 
nicht abdecken28. 

Art. 3 Abs.1 GG ist auch insofern nicht verletzt, als die 
Norm die Erziehung gemeinsamer nichtehelicher 

28 Vgl. auch Krause, DRV 1986, S. 280, 293.
 

29 BVerfGE 6, 55 (76 f.); 105, 313 (348).
 

30 Vgl. § 70a SGB VI-E.
 

31 Ohne Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Arbeitslosen­

geld II oder Arbeitslosenhilfe. 

32	 Bei einem Rentenbeginn bis zum 31.12. 2048 sollten geringere 

Anforderungen gelten: 40 statt 45 Jahre und 30 statt 35 Jahre 

bis 2022; außerdem sollte bis zum 31.12. 2018 eine zusätzliche 

Altersvorsorge noch nicht erforderlich sein, ab dem 1.1. 2019 

dann mit 5 Jahren beginnend, vgl. § 262a SGB VI-E. 

33	 Ein Entgeltpunkt pro Jahr. 

34	 § 97a SGB VI-E. 

Kinder der Erziehungsperson und des verstorbenen 
anderen Elternteils nicht für die Auslösung eines 
Anspruchs auf Erziehungsrente genügen lässt, die 
Erziehung gemeinsamer ehelicher Kinder dagegen 
schon. In der Ungleichbehandlung verheirateter und 
nichtverheirateter Personen liegt keine Ungleich­
behandlung von wesentlich Gleichem. Anknüpfungs­
punkt für die Gewährung von Renten wegen Todes ist 
die Eheschließung, die in der ersten Vergleichsgruppe 
eben nicht vorliegt und die, wie das BVerfG mehrfach 
betont hat, ein geeignetes und verfassungsrechtlich 
nicht nur unbedenkliches, sondern legitimiertes 
Differenzierungskriterium ist29. 

Der Fall zeigt dennoch, dass das am Institut der Ehe 
ausgerichtete Rentenrecht in einer Gesellschaft, in 
der sich die Formen des Zusammenlebens immer 
stärker diversifizieren, in einen immer größeren 
Rechtfertigungsdruck gerät. Umgekehrt zeigt er aber 
auch: Löst man die Anknüpfung an formale Kriterien 
auf, stellen sich grundlegende Fragen der Risikozu­
ordnung neu. 

2.3 Zuschussrente/Lebensleistungsrente 

Wie stark formale Aspekte den Verwaltungsaufbau 
determinieren können, zeigt die Diskussion um die 
Zuschuss- oder Lebensleistungsrente, deren Ein­
führung Gegenstand der Reformüberlegungen der 
17. Legislaturperiode war.

Die Zuschuss- oder Lebensleistungsrente war nicht 
als eigene Rentenart konzipiert, sondern sollte über 
die Gewährung zusätzlicher Entgeltpunkte realisiert 
werden. Zuschussentgeltpunkte bei geringem Ar­
beitsentgelt sollte nach dem Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Alterssicherung (Alters­
sicherungsstärkungsgesetz)30 erhalten, wer min­
destens 45 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten und 
mindestens 35 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten31 oder 
Berücksichtigungszeiten belegt und außerdem min­
destens 35 Jahre eine zusätzliche Altersversorgung 
aufgebaut hat32. Voraussetzung sollte weiter sein, 
dass der Wert der durchschnittlichen Entgeltpunkte 
aus Kalendermonaten mit vollwertigen Pflichtbei­
trägen niedriger ist als der Entgeltpunktewert für den 
Durchschnittsverdienst33. Wenn das Einkommen des 
Berechtigten zusammen mit der Zuschussrente den 
dynamischen Freibetrag von damals ca. 850 EUR 
brutto überstieg, sollte Einkommen angerechnet wer­
den34, und zwar auch das Partnereinkommen. 

Dabei war von Anfang an geplant, sowohl das Ein­
kommen nicht dauernd getrennt lebender Ehegatten 
einzubeziehen als auch das Einkommen von Per­
sonen, die mit dem Berechtigten in eheähnlicher 
Gemeinschaft leben. Das hatte verfassungsrechtliche 
und sozialpolitische Gründe. 

Das BVerfG hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2007 verdeutlicht, dass Ehegatten finanziell anders 
gestellt werden dürfen als Partner einer nichtehe­
lichen Lebensgemeinschaft, ohne dass darin ein Ver­
stoß gegen das GG zu sehen wäre. Es bestätigte damit 
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seine ständige Rechtsprechung, wonach es dem Ge­
setzgeber wegen des verfassungsrechtlichen Schutzes 
der Ehe grundsätzlich nicht verwehrt ist, sie im Ver­
gleich zu anderen Formen des Zusammenlebens zu 
begünstigen35. Umgekehrt wäre es vor dem Hinter­
grund des besonderen Schutzes, den die Ehe in Art. 6 
Abs.1 GG genießt, verfassungsrechtlich aber nur 
schwer zu rechtfertigen, leistungsbegrenzende Rege­
lungen – wie die Einkommensanrechnung – gegen 
Ehepartner, nicht aber gegen Partner einer eheähn­
lichen Lebensgemeinschaft wirken zu lassen. 

Unabhängig von diesem verfassungsrechtlichen As­
pekt sollte die umfassende Anrechnung von Partner­
einkommen dazu beitragen, die Zielgenauigkeit der 
Regelung zu erhöhen. Eines der wesentlichen Argu­
mente, die gegen eine Verlängerung der Regelung zur 
Rente nach Mindestentgeltpunkten36 ins Feld geführt 
werden, ist das der mangelnden Zielgenauigkeit. Von 
der Regelung profitiert zum Beispiel eine Ehefrau, die 
aufgrund langer Phasen als Hausfrau nur eine gerin­
ge Rente bezieht, deren Ehemann aber eine gute 
Alterssicherung für die Familie aufgebaut hat. Solche 
Zielungenauigkeiten wollte man bei der Zuschuss-
bzw. Lebensleistungsrente, die vor allem dazu dienen 
sollte, Altersarmut zu verhindern37, vermeiden. 

Zwar wird im Hinterbliebenenrentenrecht eigenes 
Einkommen der Witwe bzw. des Witwers berücksich­
tigt38. Die Anrechnung von Einkommen Dritter auf 
eine Leistung der gesetzlichen RV hätte aber ein 
Novum und einen Systembruch bedeutet, denn sie 
entspricht nicht dem für die RV charakteristischen 
Versicherungsprinzip, sondern dem Fürsorgeprinzip. 

Soweit auch nichteheliche Lebensgemeinschaften 
einbezogen worden wären, hätte die Einkommens­
anrechnung den Aufbau bürokratischer Doppelstruk­
turen erfordert. Anders als die Träger der Fürsorge­
leistungen39 verfügen die RV-Träger nicht über die 
Infrastruktur zur Prüfung der Art der Beziehung von 
Menschen, die in einer Wohnung zusammen leben. 
Zwar erscheint es denkbar, dass die RV-Träger zu­
nächst die bloße Auskunft der Antragsteller zugrunde 

legen, ohne diese nachzuprüfen. Zumindest bei Vor­
liegen von Hinweisen darauf, dass ein Zuschuss­
rentenempfänger in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, 
hätte aber eine Nachprüfung erfolgen müssen. Zu be­
sonderen Problemen wäre es in diesem Zusammen­
hang gekommen, wenn in Fällen, in denen Zuschuss­
rentenbezieher ergänzend Grundsicherung beantra­
gen, die Frage nach dem Bestehen einer eheähn­
lichen Gemeinschaft aber von den RV-Trägern und 
den Trägern der Grundsicherung unterschiedlich be­
wertet worden wäre. 

3. Abschließende Bemerkungen 

Hinter der Anknüpfung des Rentenrechts an das 
Rechtsinstitut der Ehe mag traditionell die Aus­
richtung an einem traditionellen Familienbild stehen. 
Heute ist vor allem aber maßgebend, dass das 
Rentenrecht mit der Ehe an einen familienrechtlichen 
Status anknüpft, der durch staatliche Anerkennung 
gekennzeichnet ist. Unproblematisch war deshalb für 
das Rentenrecht die umfassende Gleichstellung von 
Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft, denn 
auch diese setzt eine staatliche Anerkennung voraus. 

Die Beispiele zeigen, dass eine Auflösung oder Durch­
brechung der Ausrichtung des Leistungsrechts der 
gesetzlichen RV am formalen Rechtsinstitut der Ehe 
bzw. der eingetragenen Lebenspartnerschaft grund­
legende Fragen der Risikozuordnung und der Verwal­
tungsstrukturen aufwerfen kann. Der Gesetzgeber 
muss deshalb sein Handeln sorgfältig abwägen, wenn 
er in diesen Bereich eingreift. 

35 BVerfGE 6, 55 (76 f.); 105, 313 (348).
 

36 § 262 SGB VI.
 

37 Vgl. Referentenentwurf eines Alterssicherungsstärkungsgeset­

zes. 

38 Bei den Waisenrenten wurde die Einkommensanrechnung zum 

1.7. 2015 abgeschafft; vgl. Art. 3 Nr. 6 5. SGB IV-ÄndG vom 

15. 4. 2015 (BGBl. I S. 583). 

39	 Sozialhilfeträger, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchen­

de. 
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